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  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/015/2009/II-EB 

Einreicher: Eigenbetrieb Stadtpflege Dessau 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 26.01.2009     

Betriebsausschuss 
Eigenbetrieb Stadtpflege 

öffentlich 12.02.2009     

 
 
Titel: 
 
Maßnahmebeschluss zur Beschaffung einer Kleinkehrmaschine als Ersatz für das 
Fahrzeug DE-CZ 879 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Betriebsausschuss beschließt, als Ersatz für die Kleinkehrmaschine DE-CZ 879 
eine Kleinkehrmaschine auf der Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung zu 
beschaffen. 
 
Gesetzliche Grundlagen: VOL (A), VAO Nr. 3 
Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
 
 
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
Investplan 2009 sind zur Finanzierung dieser Maßnahme 105 TEUR eingestellt. 
 
 
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
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Für den Einreicher: 
 
 
 
Moritz 
Betriebsleiterin 
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Anlage 1: 
 
Die Kleinkehrmaschine DE-CZ 879 ist seit 1999 im Einsatz. Sie ist auf Grund der 
intensiven Nutzung technisch verschlissen, so dass vor allem aus wirtschaftlichen 
Gründen eine Ersatzbeschaffung notwendig ist. 
 
Dazu kommt, dass durch die Erweiterung des Stadtgebietes im Zuge der 
Städtefusion auch das Aufgabengebiet im Bereich Straßenreinigung erweitert wurde. 
Die Maschinen werden damit intensiver beansprucht, was sich  negativ auf die 
Nutzungsdauer der Kleinkehrmaschinen auswirkt.  
 
Es ist vorgesehen, eine in ihrer Leistungsfähigkeit vergleichbare Maschine mit 
Knicklenkung, Brauchwasserrückgewinnung und Euro IV Norm zu beschaffen. 
 
Das zu beschaffende Fahrzeug wird öffentlich deutschlandweit nach VOL (A) 
ausgeschrieben. 
 
Das Altfahrzeug soll aber noch als Reservemaschine für einen absehbaren Zeitraum 
vorgehalten werden, um Sondereinsätze abzusichern. Sollte eine weitere Nutzung 
nicht sinnvoll erscheinen, wird sie verkauft. 
 
 


